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83.5.2
Schriftliche Anfrage von Alexandra Freuler (SP/Grüne)
,,Steuerausfälle wegen Abzugsmöglichkeit U nternehmensverluste bei den
Gru ndstückgewi n nsteuern"
Beantwortung (GR Geschäft 20812017)

Ausgangslage

Am 6. November 2017 reichte Alexandra Freuler (SP/Grüne) nachfolgende schriftliche Anfrage ein

,,Der Zürcher Kantonsrat hat kürzlich besch/ossen, das Sfeuerge setz zugunsten von Unternehmungen zu ändern:
Firmen, die Grundstückgewinnsteuer zu bezahlen haben, können diese von den Unternehmungssteuern abzie-
hen. Städte und Gemeinden des Kantons befürchten nun deutliche Mindereinnahmen bei den Grundsteuern.

Wir bitten deshalb den Stadtrat um Beantwortung folgender Fragen:

1. Wie viele Mindereinnahmen häfte die Stadt Dübendorf in den letzten fünf Jahren bei den Grundsteuern
gehabt, wenn diese Abzugsmöglichkeit schon bestanden hätte?

2. Mit wie vielen Mindereinnahmen ist dadurch in den kommenden Jahren zu rechnen?
3. Sofern das Referendum gegen diesen Besch/uss ergriffen wird, würde die Stadt dieses unterstützen?

Eesfen Dank für die Beantwortung."

Eruvägungen

Die schriftliche Anfrage Alexandra Freuler (SP/Grüne) betreffend ,,Steuerausfälle wegen Abzugsmög-
lichkeit Unternehmensverluste bei den Grundstückgewinnsteuern" ist am 13. November 2017 beim
Stadtrat eingegangen. Der Stadtrat hat die schriftliche Anfrage gestützt auf Art. 53 der Geschäftsord-
nung des Gemeinderates Dübendorf innertzwei Monaten, d.h. im vorliegenden Fall bisspätestens 13.
Januar 2018, schriftlich zu beantworten.

Beschluss

Die schriftliche Anfrage von Alexandra Freuler wird wie folgt beantwortet:

Frage 1: We viele Mindereinnahmen häfte die Stadt Dübendort in den letzten fünf Jahren bei den Grundsteuern
gehabt, wenn diese Abzugsmöglichkeit schon bestanden hätte?

Die Verrechnung von innerkantonalen Unternehmensverlusten mit den Grundstückgewinnsteuern
hätte zu potentiell maximal folgenden Mindereinnahmen führen können:

2012: Fr
2013: Fr
2014: Fr
2015: Fr
2016: Fr
2017: Fr

99'000.00
0.00

21'000.00
1'511'000.00

0.00
0.00
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Frage 2: Mit wie vielen Mindereinnahmen ist dadurch in den kommenden Jahren zu rechnen?

Die Mindereinnahmen für die kommenden Jahre abzuschätzen ist sehr schwierig. Es ist nicht bekannt,
ob und wie hoch Unternehmungen in Zukunft Verluste ausweisen werden, welche sie mit den Grund-
stückgewinnsteuern verrechnen können. Basierend auf die Schätzungen der Vorjahre (Antwort auf
Frage'1) müsste von durchschnittlich potentiell maximal Fr.250'000.00 Mindereinnahmen pro Jahr
ausgegangen werden.

Frage 3: Sofern das Referendum gegen diesen Besch/uss ergriffen wird, würde die Stadt dleses unterstützen?

Nein, das Referendum wird nicht unterstützt. Die Grundstückgewinnsteuern sind für die politischen
Gemeinden eine wichtige Einnahmequelle. Es ist unbestreitbar, dass eine Ungleichbehandlung von
interkantonalen und innerkantonalen Geschäftsverlusten besteht. Der soll Abhilfe geschaffen werden
Zürcher Unternehmungen sollen gleich behandelt werden wie ausserkantonal domizilierte Gesell-
schaften. Zudem drohen Abwanderungen von Zürcher Unternehmungen in andere Kantone, um von
der Verlustverrechnung mit den Grundstückgewinnsteuern Gebrauch machen zu können, was wiede-
rum den Steuerertrag der übrigen Steuern schmälern könnte. Damit werden auch die obigen Minder-
einnahmen kompensiert.
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